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Für die arbeitsproben kommen insbesondere fol-
gende aufgabengebiete in betracht:
a) Durchführung einer Fahrzeuginnen- oder  

-außenreinigung
b) Durchführung einer Fahrzeugpflegearbeit
c) Durchführung einer Korrosionsschutzarbeit
d) Durchführung einer einfachen Wartungsarbeit

Das Durchführen einer Fahrzeuginnen- oder -au-
ßenreinigung nach a) ist eine verpflichtende Prü-
fungsaufgabe. Der Prüfling muss die arbeitsproben 
selbständig ausführen. Dabei soll er nachweisen, 
dass er in der Lage ist, die ihm übertragenen auf-
gaben sachlich und fachlich richtig auszuführen.

(3) Die Prüfung ist nach ermessen des Prüfungsaus-
schusses oder auf antrag der Prüfungsteilnehmer 
in einzelnen Prüfungsaufgaben oder in dem Prü-
fungsfach Wirtschafts- und Sozialkunde durch 
eine mündliche Prüfung zu ergänzen, wenn diese 
für das bestehen von wesentlicher bedeutung 
ist. Die schriftlichen Leistungen haben gegenüber 
der mündlichen ergänzungsprüfung das doppelte 
Gewicht.

(4) bei der ermittlung der ergebnisse ist innerhalb der 
abschlussprüfung von folgenden Gewichtungen 
auszugehen:
Kenntnisprüfung: 100 von Hundert
davon Fachkunde 70 von Hundert
davon Wirtschafts- und  
Sozialkunde 30 von Hundert
Fertigkeitsprüfung 100 von Hundert
Die Prüfung ist bestanden, wenn sowohl in der 
Kenntnisprüfung als auch in der  Fertigkeitsprü-
fung mindestens ausreichende Prüfungsleistungen 
erbracht wurden.

(5) Die besonderen belange der behinderten Prü-
fungsteilnehmer sind bei der Prüfung zu berück-
sichtigen.

§ 13 Übergangsregelung
auf berufsausbildungsverhältnisse, die bei Inkrafttre-
ten dieser Regelung bereits bestehen, sind die bisheri-
gen Vorschriften weiterhin anzuwenden. etwas anderes 
gilt, wenn die Vertragsparteien die anwendung dieser 
Regelung ausdrücklich vereinbaren.

§ 14 Inkrafttreten
Diese ausbildungsregelung tritt mit der Veröffentli-
chung im Mitteilungsblatt der IHK zu Rostock in Kraft.

Rostock, 29.12.2009
Industrie- und Handelskammer zu Rostock

Präsident Hauptgeschäftsführer
gez. Wolfgang Hering gez. Rolf Paarmann

Prüfungsordnung für 
die Durchführung 
der Prüfung über den 
Nachweis der Sach-
kenntnis im Einzel-
handel mit freiverkäuf-
lichen Arzneimitteln

Die Vollversammlung der IHK zu Rostock hat auf ihrer 
Sitzung am 30. november 2009 die nachstehende 
Prüfungsordnung beschlossen:

§ 1 Nachweis der Sachkenntnis
Der nachweis der Sachkenntnis für den einzelhandel 
außerhalb von apotheken mit arzneimitteln im Sinne 
des § 2 abs. 1 oder abs. 2 nr. 1 des arzneimittelgeset-
zes, die zum Verkehr außerhalb der apotheken freige-
geben sind (freiverkäufliche arzneimittel), kann durch 
eine Prüfung nach den §§ 2 bis 9 der Verordnung über 
den nachweis der Sachkenntnis im einzelhandel mit 
freiverkäuflichen arzneimitteln (aMSachKV) erbracht 
werden.

§ 2 Örtliche Zuständigkeit
(1) Die IHK zu Rostock ist örtlich zuständig für die 
Sachkenntnisprüfungen von Prüfungsbewerbern/ Prü-
fungsbewerberinnen, deren beschäftigungsort, aus- 
oder Fortbildungsstätte oder gewöhnlicher aufenthalt 
in ihrem bezirk liegt oder zuletzt gelegen hat.
(2) Die IHK zu Rostock ist weiter zuständig für Prü-
fungsbewerber/ Prüfungsbewerberinnen aus den bezir-
ken anderer IHKs, mit denen sie eine Vereinbarung zur 
Übertragung der Zuständigkeit getroffen hat.

§ 3 Errichtung und Tätigkeit des Prüfungs-
ausschusses
(1) Für die abnahme der Prüfung errichtet die IHK zu 
Rostock als zuständige Stelle einen Prüfungsausschuss 
oder mehrere Prüfungsausschüsse. Sie kann gemeinsa-
me Prüfungsausschüsse mit anderen IHKs errichten.
(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei, 
höchstens fünf Mitgliedern. Die Mitglieder müssen für 
die Prüfung sachkundig und für die Mitwirkung im 
Prüfungswesen geeignet sein. Die Zusammensetzung 
der Prüfungsausschüsse erfolgt entsprechend § 2 der 
Verordnung über den nachweis der Sachkenntnis im 
einzelhandel mit freiverkäuflichen arzneimitteln.
(3) Die IHK zu Rostock beruft die Mitglieder des aus-
schusses, den Vorsitzenden / die Vorsitzende und sei-
nen / ihre Stellvertreter für die Dauer von längstens 
3 Jahren.
(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind ehren-
amtlich tätig. Für bare auslagen, Zeitversäumnis und 
sonstigen aufwand wird eine angemessene entschädi-
gung gezahlt, deren Höhe sich nach der geltenden ent-
schädigungsregelung für die ehrenamtliche Tätigkeit 
in den Prüfungsausschüssen und bestimmten anderen 
ausschüssen der IHK zu Rostock richtet.

§ 4 Prüfungstermine und Anmeldung zur 
Prüfung
(1) Die IHK zu Rostock bestimmt den Prüfungsaus-
schuss, Ort und Zeitpunkt der Prüfung und gibt die 

Prüfungstermine und anmeldefristen in geeigneter 
Form rechtzeitig bekannt. 
(2) Die anmeldung erfolgt in der von der IHK zu Rostock 
vorgegebenen Form.

§ 5 Belehrung
Die Prüfungsteilnehmer / Prüfungsteilnehmerinnen sind 
vor der Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Verfü-
gung stehende Zeit, die in der Prüfung zu erreichende 
Gesamtpunktzahl, die art der zugelassenen Hilfsmittel 
und die Folgen von Täuschungshandlungen und Ord-
nungsverstößen zu belehren.

§ 6 Täuschungshandlungen und Ordnungs-
verstöße
(1) Teilnehmer / Teilnehmerinnen, die sich einer Täu-
schungshandlung oder einer erheblichen Störung des 
Prüfungsablaufs schuldig machen, kann der/ die auf-
sichtsführende von der Prüfung vorläufig ausschließen.
(2) Über den endgültigen ausschluss und die Folgen 
entscheidet der Prüfungsausschuss nach anhören des 
Prüfungsteilnehmers/ der Prüfungsteilnehmerin. In 
schwerwiegenden Fällen, insbesondere bei vorberei-
teten Täuschungshandlungen, kann die Prüfung für 
nicht bestanden erklärt werden. In diesen Fällen kann 
die Prüfung nachträglich für nicht bestanden erklärt 
werden, wenn die Täuschung innerhalb eines Jahres 
nach abschluss der Prüfung festgestellt wird.

§ 7 Rücktritt, Nichtteilnahme
(1) Der Prüfungsbewerber/ die Prüfungsbewerberin 
kann nach der anmeldung vor beginn der Prüfung 
zurücktreten. In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht 
abgelegt.
(2) Das Gleiche gilt, wenn der Prüfungsbewerber/ die 
Prüfungsbewerberin zur Prüfung nicht erscheint.

§ 8 Prüfungsanforderungen
Die Prüfungsanforderungen ergeben sich im einzelnen 
aus den in § 4 aMSachKV festgelegten Prüfungsge-
bieten. Dazu gehört auch die Kenntnis der in freiver-
käuflichen arzneimitteln üblicherweise verwendeten 
Pflanzen und Chemikalien (arzneidrogen).

§ 9 Gliederung, Durchführung und Bewertung 
der Prüfung
(1) Die Prüfungssprache ist deutsch.
(2) Die Prüfung erfolgt schriftlich.
(3) Die Prüfungsdauer soll in der Regel insgesamt 75 
Minuten betragen.
(4) Die Prüfungsleistung ist mit Punkten zu bewerten. 
Die Prüfung ist bestanden, wenn 50 % der erreichbaren 
Gesamtpunkte erzielt werden.
(5) Die IHK zu Rostock regelt die aufsichtsführung bei 
der Prüfung.
(6) Die Prüfung ist nicht öffentlich. Über die ausnahms-
weise Zulassung von Personen, die an der Prüfung nicht 
beteiligt sind, entscheidet die IHK zu Rostock.
(7) Überregional von einem bei der DIHK-bildungs-
GmbH angesiedelten expertengremium erstellte oder 
ausgewählte aufgaben sind vom Prüfungsausschuss 
zu übernehmen. Die Vorschläge zur besetzung des 
Gremiums erfolgen durch die IHKs.

§ 10 Feststellung und Bekanntgabe des 
 Prüfungsergebnisses
(1) Der Prüfungsausschuss stellt das ergebnis der Prü-
fung fest. 
(2) Über die bestandene Prüfung erhält der Prüfungs-
teilnehmer/ die Prüfungsteilnehmerin ein Zeugnis nach 
dem Muster der anlage der aMSachKV. 
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(3) bei nicht bestandener Prüfung erhält der Prüfungs-
teilnehmer/ die Prüfungsteilnehmerin einen schriftli-
chen bescheid. auf die Vorschriften über die Wieder-
holungsprüfung in § 11 ist hinzuweisen.

§ 11 Wiederholung der Prüfung
eine nicht bestandene Prüfung kann beliebig oft wie-
derholt werden. 

§ 12 Niederschrift
Über die Prüfung ist eine niederschrift zu fertigen, 
aus der die einzelnen Prüfungsergebnisse, besondere 
Vorkommnisse oder sonst auffällige Feststellungen 
zu entnehmen sind. Sie ist von den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 

§ 13 Inkrafttreten
Diese Prüfungsordnung tritt nach ihrer Verkündung im 
Mitteilungsblatt der IHK zu Rostock in Kraft.

Rostock, 30. november 2009
Industrie- und Handelskammer zu Rostock

Präsident Hauptgeschäftsführer
gez. Wolfgang Hering gez. Rolf Paarmann

Besondere Rechts-
vorschrift zum 
 anerkannten Abschluss 
Fachwirt / Fachwirtin 
für Tele-Service und 
Kommunikation IHK

Die Industrie- und Handelskammer zu Rostock erlässt 
aufgrund des beschlusses des berufsbildungsausschus-
ses vom 14.12.2009 als zuständige Stelle nach § 54 
in Verbindung mit § 79 abs. 4 berufsbildungsgesetz 
(bbiG) vom 23. März 2005 (bGbl. I, Seite 931), zuletzt 
geändert durch artikel 9 b des Gesetzes vom 7. Sep-
tember 2007 (bGbl. I, Seite 2246), folgende besonde-
re Rechtsvorschrift für die Fortbildungsprüfung zum 
Fachwirt für Tele-Service und Kommunikation IHK/ zur 
Fachwirtin für Tele-Service und Kommunikation IHK.
Die besondere Rechtsvorschrift gilt in Verbindung mit 
der Prüfungsordnung für die Durchführung von Fort-
bildungsprüfungen in der jeweils geltenden Fassung.

§ 1 Ziel der Prüfung und Bezeichnung  
des Abschlusses
(1) Die zuständige Stelle kann berufliche Fortbildungs-
prüfungen zum Fachwirt für Tele-Service und Kom-
munikation IHK/ zur Fachwirtin für Tele-Service und 
Kommunikation IHK nach §§ 2 bis 9 durchführen, in 
denen die auf einen beruflichen aufstieg abzielen-
de erweiterung der beruflichen Handlungsfähigkeit 
nachzuweisen ist.
(2) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob die notwen-
digen Qualifikationen und erfahrungen vorhanden sind, 
um in der Telekommunikationsbranche, sowohl in un-
ternehmen der Telekommunikationswirtschaft als auch 
bei einer selbstständigen Tätigkeit, eigenständig um-
fassende und verantwortliche aufgaben der Planung, 
Steuerung und Kontrolle in den betrieblichen Funkti-
onsfeldern unter berücksichtigung der ökonomischen, 
ökologischen und sozialen aspekte eines nachhaltigen 
Wirtschaftens wahrnehmen zu können und damit die 
befähigung zum/zur:
–  effektiven Führen des operativen bereichs im Sinne 

der strategisch-operativen unternehmensziele,
–  zielorientierten Handhabung der einzusetzenden 

Organisations- und Systemmittel,
–  fachgerechten anleiten und Führen der Mitarbeiter/-

innen,
–  systematischen und zielorientierten anwenden von 

Kommunikationsgrundlagen und Führungsgrund-
sätzen sowie Konzeptionieren und Organisieren von 
Projekten,

–  Durchführung von kundenorientierten Risikoanaly-
sen und entwicklung von Problemlösungsstrategien.

(3) Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt zum an-
erkannten abschluss „Fachwirt für Tele-Service und 
Kommunikation IHK / Fachwirtin für Tele-Service und 
Kommunikation IHK“. 

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen
(1) Zur Prüfung in der Teilprüfung „Wirtschaftsbezo-
gene Qualifikationen“ ist zuzulassen, wer folgendes 
nachweist:

1. eine mit erfolg abgelegte abschlussprüfung in 
einem anerkannten ausbildungsberuf und danach 
eine mindestens einjährige berufspraxis

 oder
2. eine mindestens vierjährige berufspraxis

 nachweist.
(2) Zur Prüfung in der Teilprüfung „Handlungsspezifi-
sche Qualifikationen“ ist zuzulassen, wer den Prüfungs-
teil „Wirtschaftsbezogene Qualifikationen“ abgelegt 
hat und

1. im Rahmen einer ausbildung in der Telekom-
munikationswirtschaft eine mit erfolg abgelegte 
abschlussprüfung im kaufmännischen oder ver-
waltenden bereich und danach insgesamt eine 
mindestens zweijährige berufspraxis 

oder
2. eine mit erfolg abgelegte abschlussprüfung in 

einem anerkannten kaufmännischen, verwalten-
den oder pädagogischen ausbildungsberuf und 
danach insgesamt eine mindestens dreijährige 
berufspraxis 

oder
3. insgesamt eine mindestens fünfjährige berufs-

praxis
nachweist.
(3) Die berufspraxis im Sinne des abs. 2 sowie die 
anerkannten ausbildungsberufe gemäß abs. 2 nr. 2 
müssen inhaltlich wesentliche bezüge zu den in § 1 
abs. 2 genannten aufgaben haben.
(4) abweichend von absatz 1 und 2 kann zur Prü-
fung auch zugelassen werden, wer durch Vorlage von 
Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft macht, 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche 
Handlungsfähigkeit) erworben zu haben, die die Zu-
lassung zur Prüfung rechtfertigen.

§ 3 Gliederung und Durchführung der 
 Prüfung
(1) Die Prüfung gliedert sich in folgende Teilprüfungen:

1. Wirtschaftsbezogene Qualifikationen,
2. Handlungsspezifische Qualifikationen.

(2) Die Teilprüfung „Wirtschaftsbezogene Qualifikati-
onen“ gliedert sich in folgende Qualifikationsbereiche:

1. Volks- und betriebswirtschaft, 
2. Rechnungswesen,
3. Recht und Steuern,
4. unternehmensführung.

(3) Die Teilprüfung „Handlungsspezifische Qualifikati-
onen“ gliedert sich in folgende Qualifikationsbereiche:

1. Informationstechnologie, Telekommunikation 
und elektronische Medien,

2. Vertriebsmanagement und Kommunikation,
3. Schwerpunkte der angewandten Personalwirt-

schaft,
4. arbeitsorganisation,
5. Schwerpunkte des angewandten Rechnungswe-

sens und Controllings.
(4) Die „Wirtschaftsbezogenen Qualifikationen“ gem. 
abs. 2 sowie die „Handlungsspezifischen Qualifikatio-
nen“ gem. abs. 3 sind schriftlich zu prüfen.
(5) außerdem wird als weitere Prüfungsleistung in-
nerhalb der Teilprüfung „Handlungsspezifische Quali-
fikationen“ gem. abs. 3 nr. 2 ein situationsbezogenes 
Fachgespräch mündlich durchgeführt.

§ 4 Wirtschaftsbezogene Qualifikationen
(1) Im Qualifikationsbereich „Volks- und betriebs-
wirtschaft“ sollen zum einen grundlegende volkswirt-
schaftliche Zusammenhänge und ihre bedeutung für 
die betriebliche Praxis beurteilt werden können. Zum 
anderen müssen grundlegende betriebliche Funktionen 


